
ALLGEMEINE ANGABEN

GESCHÄFTSPARTNER RECHNUNGSEMPFÄNGER wie Geschäftspartneradresse

Firma: Firma:

Vorname / Name: Vorname / Name:

Strasse / Nr.: Strasse / Nr.:

PLZ / Ort: PLZ / Ort:

ELEKTROANSCHLUSSDATEN

Name / Handy-Nr. Kontaktperson:

Standort Provisorium:

Spannung:  230V  400V Anschlussleistung:  kW Absicherung (A):

Anschluss steckbar:  ja nein

Typ 15 / 400V  Typ J15 / 34 Andere: Typ

CEE 63A  CEE 125A

Privatzähler: ja nein

Anschlussdatum: Zeit: Uhr

Demontagedatum: Zeit: Uhr

Ort, Datum: Unterschrift & Firmenstempel:

MATERIALBEZUG 

Auftrag Nr.:

Zähler Nr.:

Ausgabe Zubehör:

Datum & Unterschrift:

MATERIALRÜCKGABE

Tage

Faktor:

Bezug: kWh

Rückgabe Zubehör:

Datum & Unterschrift:

      BESTELLUNG FÜR TEMPORÄRE ELEKTROANSCHLÜSSE 

Steckertyp:     

Vor der Benutzung (Einschaltung) der elektrischen Anlage ist dem ESB eine Kopie des Sicherheitsnachweises             
abzugeben. Ohne diesen Nachweis, der die Sicherheit der Anlage bestätigt, erfolgt keine Einschaltung.           

 CEE 32A

Auszufüllen durch den Besteller

 Typ 13 / 230V

Auszufüllen durch die Zuständigen des Energie Service Biel/Bienne

Strombezugsdauer:

Zähler Stand H :

Zähler Stand N :Zählerkasten Nr.:

Zähler Stand H :

Zähler Stand N :

             FÜR AUSSTELLUNGEN, SHOWS, STÄNDE UND BAUSTELLEN

Anschlüsse werden nur noch nach den Angaben aus diesem Formular erstellt!



 

 

 
 INFORMATIONEN FÜR DIE BESTELLUNG 
 TEMPORÄRER ELEKTROANSCHLÜSSE 
 Für Ausstellungen, Shows, Stände und Baustellen 
 
 
Bestellung 
Bestellungen für temporäre elektrische Anschlüsse müssen mit dem entsprechenden, vollständig ausgefüllten 
Bestellformular per Post an unsere Adresse, per Fax an: 032 326 17 90 oder per E-Mail an unsere Adresse 
electr.prov@esb.ch eingereicht werden. 
 
Bitte beachten Sie weiter: 
 
Baustellen: Für die Installation wenden Sie Sich an Ihren Elektroinstallateur. Vor der 

Montage eines Zählers und dem Einschalten des Anschlusses muss dem ESB 
eine Installationsanzeige von einem konzessionierten Elektroinstallateur 
vorliegen. 

 
Ausstellungen, Shows und Stände: Vor dem Einschalten eines Anschlusses muss dem ESB ein Sicherheits-

nachweis für die anzuschliessende elektrische Anlage vorgelegt werden. 
 
Bewilligung 
Temporäre Elektroanschlüsse müssen vom ESB bewilligt werden. Der Verbrauch ist auf Verlangen des ESB mit 
einem Zähler zu registrieren, kann aber für die Dauer von ein bis drei Tagen auch pauschal verrechnet werden. 
Über die aktuellen Preise erteilen wir Ihnen gerne telefonische Auskunft. 
 
Rechnungsstellung 
Der Besteller der temporären Elektroinstallation bezahlt während der ganzen Bezugsdauer die Rechnungen. 
Nachträgliche Änderungen der Vertragsdaten werden in Rechnung gestellt. Die Kosten für die Montage und den 
Bezug werden für Ausstellungen, Shows und Stände sofort nach der Demontage abgerechnet. Bei Baustellen wird 
die Montage sofort, der Bezug quartalsweise abgerechnet.  
 
Ablesung 
Die Ablesung der Zählerstände erfolgt durch den ESB. 
 
Sorgfaltspflicht 
Die Einrichtungen sind mit Sorgfalt zu behandeln. Defekte Komponenten werden Ihnen verrechnet. 
 
Einstellung des temporären Verbrauchs 
Das Bezugsverhältnis muss vom Bezüger mit einer Frist von mindestens zwei Werktagen durch schriftliche oder 
telefonische Abmeldung gemeldet oder gekündigt werden. Der Bezüger haftet für die Bezahlung der verbrauchten 
Energie und allfälliger Gebühren bis zum Ende des Bezugsverhältnisses.  
 
Massgebend für sämtliche Anschlüsse ist das “Reglement für die Abgabe elektrischer Energie“ der Stadt Biel. 
 




